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Kurzfassung 
 
Das bis Ende 2006 geltende Sanktionenrecht des Schweizerischen Strafgesetzbuches sah als 
Hauptstrafe die Freiheitsstrafe vor, nach Schwere des Delikts unterschieden in Haft, Gefäng-
nis und Zuchthaus. Die Geldstrafe, als Busse bezeichnet und nur für Übertretungen angedroht, 
war von weit geringerer Bedeutung. Die zwei Strafarten konnten ausnahmsweise miteinander 
kombiniert werden; Art. 50 Abs. 1 aStGB sah diese Möglichkeit vor, wenn der Täter aus Ge-
winnsucht gehandelt hatte, während Art. 50 Abs. 2 aStGB dem Richter diese Option dann und 
nur dann gab, wenn die konkrete Strafbestimmung wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse an-
drohte. Gestützt auf Art. 172bis aStGB konnte zudem für Delikte des 2. Titels Busse dann mit 
der auszufällenden Freiheitsstrafe verbunden werden, wenn in der Strafnorm ausschliesslich 
Freiheitsstrafe angedroht worden war. 

Das neue Recht hat die Freiheitsstrafe im Bereich der unteren und mittleren Kriminalität 
weitgehend zurückgedrängt und durch die Geldstrafe, nun nach Tagessatzsystem berechnet, 
und die Gemeinnützige Arbeit ersetzt. Entgegen der Vorarbeiten durch Prof. Schultz und auch 
entgegen der bundesrätlichen Botschaft hat der Gesetzgeber jedoch in einer eher überraschen-
den Wendung für beide Sanktionen uneingeschränkt die Gewährung des bedingten und teil-
bedingten Vollzugs eingeführt; diese Vollzugsformen waren in der Botschaft nur für die Frei-
heitsstrafe vorgesehen gewesen. Das Ergebnis wurde durch die Praktiker und die Lehre heftig 
kritisiert: Die bedingte Geldstrafe erschien vielen als zu wenig eindrücklich. Zudem wurde es 
als geradezu "grotesk" angesehen, dass im Bagatellbereich der Übertretungsstraftäter zu einer 
unbedingten Busse, der Vergehensstraftäter beim schwereren entsprechenden Delikt aber 
"nur" zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden wäre. 

Der Bundesrat nahm die Kritik auf, und legte dem Parlament eine "Nachbesserungsvorlage" 
vor. Als Ergebnis des insgesamt reichlich chaotischen Gesetzgebungsgeschehens sieht sich 
der Richter nun einer Vielfalt von Strafmöglichkeiten gegenüber: Nicht nur hat er nun gleich 
drei Hauptstrafen zur Verfügung, die alle bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen 
werden können, sondern er kann die bedingten Strafen auch mit unbedingter Geldstrafe oder 
mit einer (immer unbedingten) Busse verbinden. Da die einzelnen Strafarten aber jeweils nur 
bei gewissen Strafhöhen zur Verfügung stehen, und die Gemeinnützige Arbeit zudem die Zu-
stimmung des Täters, faktisch aber auch das Vorhandensein eines entsprechenden Arbeits-
platzes zur Voraussetzung hat, sind die Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten je nach Straf-
höhe unterschiedlich praktikabel. Zudem sind die Strafen zwar mittels eines festen Schlüssels 
– ein Tag Freiheitsstrafe entspricht einem Tagessatz Geldbusse oder vier Stunden Gemeinnüt-
ziger Arbeit – ineinander umrechenbar, aber bzgl. Eingriffsintensität und Auswirkungen na-
türlich je nach den besonderen individuellen Verhältnisse eines bestimmten Täters durchaus 
nicht einfach gleichwertig, so dass dem Richter nun ein grosser Spielraum gegeben ist, die je 
passende Strafe bzw. Strafkombination zu wählen. Dabei müssen spezialpräventive Gesichts-
punkte zwar im Vordergrund stehen, sind aber mit zunehmender Schwere der Tat mit Vergel-
tungsansprüchen und generalpräventiven Überlegungen zu verbinden. Gestützt auf die wis-
senschaftliche und politische Diskussion lässt sich etwa folgendes zukünftiges Bild als wahr-
scheinlich skizzieren: 

 Im Bagatellbereich, bei Strafhöhen bis zu ca. 3 Monaten alter Freiheitsstrafe, dürfte 
die mit Busse verbundene bedingte Geldstrafe die früher vorherrschende bedingte Ge-
fängnisstrafe ersetzen; 
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 Bei Strafhöhen von ca. 3 bis ca. 6 Monaten werden die bedingte Geldstrafe, die teilbe-
dingte Geldstrafe und die teilbedingte Gemeinnützige Arbeit dominieren; 

 Im Bereich der mittleren Kriminalität bis zu einer Strafhöhe von ca. 1 Jahr wird neben 
der bedingten Geldstrafe in vielen Fällen die als "kleiner Teilbedingter" zu verstehen-
de Kombination einer bedingten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe ver-
hängt werden; 

 Bei Strafhöhen zwischen 1 und 2 Jahren wird, wie bisher bei Strafen bis 18 Monaten, 
die bedingte Freiheitsstrafe vorherrschen; daneben dürften, und dies ist bei Strafen bis 
3 Jahren möglich, die teilbedingte Freiheitsstrafe oder die Kombination einer beding-
ten Freiheitsstrafe mit einer unbedingten Geldstrafe treten. 

 Darüber bleibt es bei der unbedingten Freiheitsstrafe als einziger möglicher Strafe. 

Während bei bedingten Stafen Gesichtspunkte der Spezialprävention überwiegen, führen 
Vergeltungsbedürfnisse und/oder generalpräventive Argumente mit zunehmendem Verschul-
den graduell erst zur Ausfällung von teilbedingten Strafen oder der Kombination von beding-
ter Strafe mit unbedingter Geldstrafe oder Busse, schliesslich zur Verhängung von unbeding-
ten Strafen. 

Angesichts des erheblich ausgeweiteten Anwendungsbereichs der neuen Verbundstrafe nach 
Art. 42 Abs. 4 nStGB gegenüber der altrechtlichen Kombination nach Art. 50 Abs. 2 aStGB 
ist in der Praxis besonders darauf zu achten, dass die unzulässige, aber weit verbreitete Praxis, 
die Busse zur Hauptstrafe einfach hinzuzufügen, und so faktisch eine Doppelbestrafung vor-
zunehmen, nicht übernommen wird, sondern vielmehr gemäss Art. 47 nStGB umgesetzt wird, 
dass Primär- und Sekundärstrafe zusammen schuldangemessen sein müssen. Dabei ist bei 
Verbundstrafen gemäss Art. 42 Abs. 4 aus gesetzessystematischen Gründen die für die teilbe-
dingten Strafen in Art. 43 Abs. 2 explizit getroffene Regel zu übernehmen, die vorsieht, dass 
der bedingte Strafteil zu überwiegen hat, bzw. der zu vollziehende Teil maximal die Hälfte 
der Gesamtstrafe umfassen darf. 


